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§ 23 BAO 3. Scheingeschafte,
Formmangel, Anfechtbarkeit.

BAO - Bundesabgabenordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Scheingeschafte und andere Scheinhandlungen sind fiir die Erhebung von Abgaben ohne Bedeutung. Wird
durch ein Scheingeschaft ein anderes Rechtsgeschaft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschaft fur die
Abgabenerhebung maligebend.

2. (2)Die Erhebung einer Abgabe wird nicht dadurch ausgeschlossen, dal ein Verhalten (ein Handeln oder ein
Unterlassen), das den abgabepflichtigen Tatbestand erflillt oder einen Teil des abgabepflichtigen Tatbestandes
bildet, gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstoRt.

3. (3)Ist ein Rechtsgeschaft wegen eines Formmangels oder wegen des Mangels der Rechts- oder Handlungsfahigkeit
nichtig, so ist dies fur die Erhebung der Abgaben insoweit und so lange ohne Bedeutung, als die am
Rechtsgeschaft beteiligten Personen dessen wirtschaftliches Ergebnis eintreten und bestehen lassen.

4. (4)Die Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschaftes ist fir die Erhebung von Abgaben insoweit und so lange ohne
Bedeutung, als nicht die Anfechtung mit Erfolg durchgefuhrt ist.

5. (5)Von den Anordnungen der Abs. 2 bis 4 abweichende Grundsatze der Abgabenvorschriften bleiben unberahrt.

In Kraft seit 01.01.1962 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 23 BAO 3. Scheingeschäfte, Formmängel, Anfechtbarkeit.
	BAO - Bundesabgabenordnung


